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Gemeinde Hohenkirchen 
 

 
 

Niederschrift 

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen 
 

Sitzungstermin: Mittwoch, 13.12.2023 

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 

Sitzungsende: 21:40 Uhr 

Ort, Raum: Ferienobjekt Wohlenhagen, Feldstraße 2, 23968 Hohenkirchen 

 
Anwesend 
 
Vorsitz 
Jan van Leeuwen  
  
 
Mitglieder 
Jan-Peter Ingwersen  
Christoph Nörenberg-Stender  
Wolfgang Ehrlich  
Gabriele Gottschalk  
Sebastian Groß  
Michael Klingenberg  
Alina Klüßendorf  
Florian Klüßendorf  
Christian Mevius  
Karina Stenker  
  
 
Verwaltung 
Arne Longerich  
  
 
Protokollant/in 
Lina Schwarz  
  
 
 
 
Gäste: 

• Herr Mahnel – Planungsbüro 
• Frau Vollmann – Digitallotsin 
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Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit   

 

 

2. Einwohnerfragestunde   

 
 

3. Änderungsanträge zur Tagesordnung   

 
 

4. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung der 
Gemeindevertretung (25.10.2023)   

 

 

5. Bericht der Ausschüsse   

 
 

6. Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der 
Gemeinde   

 

 

7. Bekanntgabe von Entscheidungen des Bürgermeisters 
entsprechend der Hauptsatzung   

 

 

8. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse   

 
 

9. Beschlussvorlagen des öffentlichen Teils   

 
 

9.1. Beschluss der Kurabgabenkalkulation und der Satzung der 
Gemeinde Hohenkirchen über die Erhebung von Kurabgaben 
(Kurabgabensatzung) (vorher TOP 9.13)   

 

BV/05/23/094 

9.2. Beschluss über die Neufassung der Satzung über die 
Benutzung des bewirtschafteten Strandbereiches der Gemeinde 
Hohenkirchen (vorher TOP 9.1)   

 

BV/05/23/024 

9.3. Beschluss über die Neufassung der Gebührensatzung für die 
Benutzung des bewirtschafteten Strandbereiches der Gemeinde 
Hohenkirchen (vorher TOP 9.2)   

 

BV/05/23/025 

9.4. Satzung über den Bebauungsplan Nr. 24 der Gemeinde 
Hohenkirchen für die Ferienanlage in südöstlicher Arrondierung 
von Campingplatz, Bungalowsiedlung und 
Gemeinschaftssiedlung „Liebeslaube“ – Blaue Wiek II 
Hier: Grundsatzbeschluss (vorher TOP 9.3)   

 

BV/05/23/075 

9.5. Satzung über den Bebauungsplan Nr. 29 „ Ortszentrum 
Hohenkirchen“ der Gemeinde Hohenkirchen 
Hier: Abwägungsbeschluss über den Vorentwurf (vorher TOP 
9.4)   

 

BV/05/23/089 
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9.6. 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Hohenkirchen für einen Teilbereich nördlich des Ortsteils 
Niendorf im Zusammenhang mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 19 
Hier: Abwägungsbeschluss über den Vorentwurf (vorher TOP 
9.5)   

 

BV/05/23/090 

9.7. 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Hohenkirchen für einen Teilbereich nördlich des Ortsteils 
Niendorf im Zusammenhang mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 19 
Hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss (vorher TOP 9.6)   

 

BV/05/23/091 

9.8. Rückbau Schöpfwerk Wohlenberger Wiek: Grundsatzbeschluss 
(vorher TOP 9.7)   

 

BV/05/23/092 

9.9. Kommunale Wärmeplanung, hier: Beschluss einer 
außerplanmäßigen Ausgabe (vorher TOP 9.8)   

 

BV/05/23/049-1 

9.10. Wahl eines sachkundigen Einwohners / einer sachkundigen 
Einwohnerin in den Finanzausschuss der Gemeinde 
Hohenkirchen (vorher TOP 9.9)   

 

BV/05/23/086 

9.11. Beschluss zur Annahme einer Spende (vorher TOP 9.10)   

 
BV/05/23/074 

9.12. Beschluss zur Annahme einer Spende (vorher TOP 9.11)   

 
BV/05/23/088 

9.13. Mitteilung über die Klage zur Zweitwohnungssteuer in der 
Gemeinde Hohenkirchen (vorher TOP 9.12) 
Vorlage anbei  

 

MV/05/23/093 

10. Informationen und Anfragen der Gemeindevertreter   

 
 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
11. Beschlussvorlagen des nichtöffentlichen Teils   

 
 

11.1. B- Plan Nr. 29 der Gemeinde Hohenkirchen für das Gebiet 
"Ortszentrum Hohenkirchen"  
hier: Vergabe der Planungsleistung für die städtebauliche 
Planung   

 

BV/05/23/079 

11.2. B- Plan Nr. 30 der Gemeinde Hohenkirchen für das Gebiet 
„Ortszentrum Beckerwitz“ im beschleunigten Verfahren gemäß 
§ 13a BauGB 
hier: Vergabe der Planungsleistung für die städtebauliche 
Planung   

 

BV/05/23/080 

11.3. B- Plan Nr. 31 der Gemeinde Hohenkirchen für den 
südwestlichen Teilbereich in Beckerwitz Ausbau 
hier: Vergabe der Planungsleistung für die städtebauliche 
Planung   

 

BV/05/23/081 
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11.4. B- Plan Nr. 32 der Gemeinde Hohenkirchen für die Ortslage 
Wohlenhagen 
hier: Vergabe der Planungsleistung für die städtebauliche 
Planung   

 

BV/05/23/082 

11.5. B- Plan Nr. 33 Strandentwicklung Bereich Liebeslaube  
hier: Vergabe der Planungsleistung für die städtebauliche 
Planung   

 

BV/05/23/083 

11.6. Regelung der Wohnnutzung in der Ortslage Niendorf 
hier: Vergabe der Planungsleistung für die städtebauliche 
Planung   

 

BV/05/23/084 

11.7. Regelung und Diskussion in den Ortsteilen 
hier: Vergabe von städtebaulichen Planungsleistungen / 
Beratervertrag   

 

BV/05/23/085 

11.8. Pachtverlängerung Campingplatz Beckerwitz Ausbau 
hier: Grundsatzbeschluss   

 

BV/05/23/087 

11.9. Beschluss zur befristeten Niederschlagung einer Forderung aus 
einem gerichtlichen Vollstreckungsvergleich   

 

GV Hokir/18/-3 

12. Informationen und Anfragen der Gemeindevertreter   

 
 

13. Schließung der Sitzung   
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Protokoll 
 
Öffentlicher Teil 
 
 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit  

 
Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung. Er stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladungen, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit fest. 
 
Es sind 11 von 11 Gemeindevertretern anwesend. 
 

 
 
 

 
 

2 Einwohnerfragestunde  
 
1. Ein Einwohner erfragt den aktuellen Sachstand zur kommunalen Wärmeplanung. Der 

Bürgermeister weit darauf hin, dass derzeit durch die Haushaltssperre alles stillsteht. 
Ein Antrag zur kommunalen Wärmeplanung ist über den Zweckverband Wismar 
gestellt, derzeit gibt es noch keine Information darüber, wie es hier weitergeht und wie 
der Sachstand zum Förderantrag des Zweckverbandes ist. 

 
2. Der Einwohner weist zudem darauf hin, dass die Ausfahrt aus der Straße „An d. 

Voßkaul“ auf die Strandstraße in Niendorf schlecht einsehbar ist. Er fragt, ob es 
Möglichkeiten gibt, bspw. einen Spiegel zur besseren Einsicht zu errichten. Der 
Bürgermeister teilt mit, dass die Straße eine Kreisstraße ist und die Zuständigkeit 
beim Landkreis liegt.  

 
Der Bürgermeister nutzt den Moment um zweier verstorbener Bürger und ehemaligen 
Ehrenamtler der Gemeinde zu gedenken.  
 

 
 
 

 
 

3 Änderungsanträge zur Tagesordnung  
 
Es werden folgende Änderungsanträge gestellt:  

• TOP 9.13 wird zu TOP 9.1  
• Alle nachfolgenden Tagesordnungspunkte verschieben sich dementsprechend 
• TOP 9.9 wird auf die nächste Gemeindevertretersitzung vertagt 

 
Die geänderte Tagesordnung wird einstimmig bestätigt. 
 

 
 
 

 
 

4 Bestätigung der Niederschrift der Sitzung der Gemeindevertretung 
(25.10.2023)  

 
Die Niederschrift der vorangegangenen Sitzung wird mit 7 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen 
bestätigt. 
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5 Bericht der Ausschüsse  

 
Herr Mevius berichtet über den Finanzausschuss vom 22.11.2023. Hier wurde unter 
anderem zu Pachtverlängerungen und Niederschlagungen gesprochen. Zudem wurden 
langfristige Finanzierungen aller baulichen Planungen in der Gemeinde thematisiert.  
 
Frau Gottschalk berichtet über den Bauausschuss vom 21.11.2023 mit folgenden Themen: 

• Satzungen für die B-Pläne Nr. 24 und Nr. 29  
• 1. Änderung des Flächennutzungsplan der Gemeinde Hohenkirchen für den Ortsteil 

Niendorf 
• Rückbau des Schöpfwerkes in der Wohlenberger Wiek 
• Verlängerung eines Pachtvertrages 
• Beschlüsse zum gemeindlichen Einvernehmen bzgl. der Erweiterung eines 

Sanitärbereiches, dem Umbau einer Doppelhaushälfte, der Errichtung eines 
Firmenschildes sowie einer Verlängerung einer Baugenehmigung 

 
Weitere Ausschüsse haben nicht stattgefunden.   
 

 
 
 

 
 

6 Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der 
Gemeinde  

 
Der Bürgermeister berichtet über folgende wichtige Angelegenheiten: 
 

1. Der stellvertretende Wehrführer ist Vater geworden. 
2. Die Gemeinde hat einen Auszahlungsbescheid über 106 TEUR erhalten (aus 

Straßenausbaubeiträgen). 
3. Die Gemeinde Hohenkirchen wurde im Landeswettbewerb zur seniorenfreundlichen 

Gemeinde gekürt und hat ein Preisgeld über 2.000 € erhalten.  
4. Die Senioren- und Kinderweihnachtsfeier haben erfolgreich stattgefunden. 
5. Die Digitallotsin hat den Newsletter wieder in Umlauf gebracht. 
6. Jahresrückblick: alle Bushaltestellen fertiggestellt, Buswendeschleife Groß Walmstorf 

in Fertigstellung – Verzögerung durch fehlendes Bauteil, drei Ladestationen für E-
Bikes errichtet, es wurden weitere Bänke in der Gemeinde errichtet und die 
ehemaligen Bushaltestellen als Wanderhütten aufgestellt, weitere mögliche Standorte 
für Bänke für 2024 werden besprochen (bspw. Niendorf) 

7. Die Naturstation wurde eingerichtet, eine Eröffnung ist zum 01.04.2024 geplant. 
Gespräche zwischen dem Bürgermeister und dem Landwirtschaftsminister zu einem 
endgültigem Standort in Hohen Wieschendorf sind in Vorbereitung.  

8. Straßensanierung vom Moorweg abgeschlossen/ Fortschritte im 
Mehrgenerationsgarten 

9. Fortschritte bei der Planung der zukünftigen Feuerwehr/ beim Ausbau Hohenkirchens 
10. Bis zum 20. März 2024 müssen die Kandidatenlisten für die Kommunalwahl 

vervollständigt werden. Der Bürgermeister verkündet, dass er erneut kandidieren 
wird.   
 

 
 
 

 
 

7 Bekanntgabe von Entscheidungen des Bürgermeisters  
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entsprechend der Hauptsatzung 
 
Die Entscheidungen des Bürgermeisters entsprechend der Hauptsatzung werden zur 
Kenntnis genommen. 
 

 
 
 

 
 

8 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse  
 
Herr van Leeuwen gibt die im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefassten Beschlüsse wie 
folgt bekannt: 
 
TOP 11.1 
Die Gemeindevertretung beschließt, die beantragte Änderung des B-Plans 32 mit dem 
Verweis auf den Beschluss BV/05/23/068 abzulehnen.  
 
TOP 11.2 
Die Gemeindevertretung beschließt, dem Land Berlin kein Gegenangebot zu machen. 
 
TOP 11.3 
Die Gemeindevertretung beschließt, die Vereinbarung für einen ausgelagerten Arbeitsplatz 
zuzustimmen. 
 

 
 
 

 
 

9 Beschlussvorlagen des öffentlichen Teils  
 
 
 
 

 
 

9.1 Beschluss der Kurabgabenkalkulation und der Satzung der 
Gemeinde Hohenkirchen über die Erhebung von Kurabgaben 
(Kurabgabensatzung) (vorher TOP 9.13) 

BV/05/23/094 

 
Es werden Fragen von den Gemeindevertretern zu der Satzung gestellt. Herr Longerich, 
Frau Vollmann und Herr van Leeuwen beantworten diese. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Satzung nicht auf aktuellem Stand ist und noch Teile der alten Satzung enthält, die 
überarbeitet werden müssen (insbesondere 1. Absatz).  
 
Frau Klüßendorf stellt einen Antrag auf einen weitreichenden Beschluss, dass die 
Satzung um die Befreiung von Eltern/ Kindern/ Großeltern erweitert wird 
(Formulierung wie in der Strandsatzung Boltenhagen).  
 
Beschluss: 
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt die Satzung der 
Gemeinde Hohenkirchen über die Erhebung von Kurabgaben (Kurabgabensatzung) vom 
13.12.2023 und die Kalkulation unter Berücksichtigung, dass die Satzung um die 
Befreiung von Eltern/ Kindern/ Großeltern erweitert wird (Formulierung wie in der 
Strandsatzung Boltenhagen) geändert wird.  
 
2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt den Beschluss vom 
26.04.2023 (BV/05/23/023) aufzuheben.  
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Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 11 
davon anwesend:   11 
Zustimmung:  6 
Ablehnung: 4 
Enthaltung: 1 
Befangenheit: 0 

 
 

 
 

9.2 Beschluss über die Neufassung der Satzung über die Benutzung 
des bewirtschafteten Strandbereiches der Gemeinde Hohenkirchen 
(vorher TOP 9.1) 

BV/05/23/024 

 
Es sind redaktionelle Änderungen in der Satzung notwendig:  

• Zweiter Einsatzpunkt  Strandzugang Tamila Beach – Strandhütte entfernen 
•  Änderung der Lage des Hundestrandes in der Wohlenberger Wiek 
• Festlegung des Bereiches in dem FKK in Hohen Wieschendorf nicht gestattet ist. (ab 

Ende des Volleyballfeldes) 
• In den anderen Bereichen ist FKK erlaubt, Textil aber nicht eingeschränkt. 

 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt, die Neufassung der 
Satzung über die Benutzung des bewirtschafteten Strandbereiches der Gemeinde 
Hohenkirchen mit Wirkung vom 01. Januar 2024 mit der Variante II einschließlich folgender 
redaktioneller Änderungen: 

• Zweiter Einsatzpunkt  Strandzugang Tamila Beach – Strandhütte entfernen 
• Ergänzung: Im FKK Bereich ist das Tragen von Bekleidung möglich. 

 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 11 
davon anwesend:   11 
Zustimmung:  6 
Ablehnung: 5 
Enthaltung: 0 
Befangenheit: 0 

 
 

 
 

9.3 Beschluss über die Neufassung der Gebührensatzung für die 
Benutzung des bewirtschafteten Strandbereiches der Gemeinde 
Hohenkirchen (vorher TOP 9.2) 

BV/05/23/025 

 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt, die Neufassung der 
Gebührensatzung für die Benutzung des bewirtschafteten Strandbereiches der Gemeinde 
Hohenkirchen mit Wirkung zum 01. Januar 2024.  
 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 11 
davon anwesend:   11 
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Zustimmung:  10 
Ablehnung: 0 
Enthaltung: 1 
Befangenheit: 0 

 
 

 
 

9.4 Satzung über den Bebauungsplan Nr. 24 der Gemeinde 
Hohenkirchen für die Ferienanlage in südöstlicher Arrondierung 
von Campingplatz, Bungalowsiedlung und Gemeinschaftssiedlung 
„Liebeslaube“ – Blaue Wiek II 
Hier: Grundsatzbeschluss (vorher TOP 9.3) 

BV/05/23/075 

 
Herr Mahnel informiert über den Sachverhalt.  
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt für die weitere 
Vorbereitung der Bauleitplanung die planungsrechtlichen Voraussetzungen anhand des 
vorliegenden Konzeptes vom 30.08.2022 einer Mindestgrundstücksgröße von 600 qm und 
110 Betten insgesamt vorzubereiten.  
 
Die planungsrechtlichen Regelungen hierzu sind bei der Vorbereitung des Entwurfs zu 
schaffen.  
 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 11 
davon anwesend:   11 
Zustimmung:  6 
Ablehnung: 0 
Enthaltung: 5 
Befangenheit: 0 

 
 

 
 

9.5 Satzung über den Bebauungsplan Nr. 29 „ Ortszentrum 
Hohenkirchen“ der Gemeinde Hohenkirchen 
Hier: Abwägungsbeschluss über den Vorentwurf (vorher TOP 9.4) 

BV/05/23/089 

 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt, 
 
1. Die auf Grund der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen hat die Gemeinde Hohenkirchen unter 
Beachtung des Abwägungsgebotes geprüft. Es ergeben sich 
- zu berücksichtigende, 
- teilweise zu berücksichtigende und 
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen. 
Das Abwägungsergebnis macht sich die Gemeinde Hohenkirchen zu eigen. Die 
Stellungnahmen sind der Beschlussvorlage beigefügt.  
 

2. Auf der Grundlage der Bewertung der Stellungnahmen ist der Entwurf der Bauleitplanung 
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vorzubereiten. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 11 
davon anwesend:   11 
Zustimmung:  10 
Ablehnung: 0 
Enthaltung: 1 
Befangenheit: 0 

 
 

 
 

9.6 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Hohenkirchen für einen Teilbereich nördlich des Ortsteils Niendorf 
im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
19 
Hier: Abwägungsbeschluss über den Vorentwurf (vorher TOP 9.5) 

BV/05/23/090 

 
Herr Mahnel informiert zum Sachverhalt. Es findet ein Austausch zwischen den 
Gemeindevertretern statt.  
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt, 
 

1. Die auf Grund der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 
1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen hat die Gemeinde 
Hohenkirchen unter Beachtung des Abwägungsgebotes geprüft. Es ergeben sich 

- zu berücksichtigende, 
- teilweise zu berücksichtigende und 
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen. 

Das Abwägungsergebnis macht sich die Gemeinde Hohenkirchen zu eigen. Das 
Abwägungsergebnis macht sich die Gemeinde Hohenkirchen zu eigen. Die 
Gemeinde präzisiert das Konzept zur Wohnbauflächenentwicklung. In 
Ergänzung der Wohnbebauung im Bebauungsplan Nr. 19, die ausdrücklich 
durch die Einwohner des Ortsteils Niendorf der Gemeinde Hohenkirchen 
gewünscht ist und durch die Gemeindevertreter berücksichtigt wurde, wird das 
Baulückenkataster gemäß Flächennutzungsplan weiterhin als Zielsetzung für 
ergänzende Bebauung betrachtet. Die Bebauung ist auf den Lücken entweder 
auf der Grundlage des § 34 BauGB gegeben oder durch zusätzliche 
Regelungen vorzubereiten. 

 
2. Auf der Grundlage der Behandlung der Anregungen und Stellungnahmen wird der 

Entwurf vorbereitet.  
 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 11 
davon anwesend:   11 
Zustimmung:  11 
Ablehnung: 0 
Enthaltung: 0 
Befangenheit: 0 
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9.7 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Hohenkirchen für einen Teilbereich nördlich des Ortsteils Niendorf 
im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
19 
Hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss (vorher TOP 9.6) 

BV/05/23/091 

 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt, 
 
1. Der Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohenkirchen 

im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 19 und die zugehörige 
Begründung werden gebilligt und zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
bestimmt.  
 

2. Der räumliche Geltungsbereich der der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Hohenkirchen befindet sich westlich der Strandstraße. Das Plangebiet der 1. 
Änderung des Flächennutzungsplanes wird wie folgt begrenzt:  
- im Norden:  durch das Grundstück "Strandstraße" Nr. 20 und die Gehölzflächen  

  entlang des Fließgewässers,  
- im Osten:  durch die "Strandstraße", 
- im Süden: durch landwirtschaftliche genutzte Flächen und die bebauten Flächen 

"An der Voßkaul",  
- im Westen:  durch landwirtschaftlich genutzte Flächen.  

 
3. Die Planungsziele der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen in Folgendem: 

- Rücknahme von Flächendarstellungen eines Sondergebietes – Ferienhausgebiet 
sowie von Grünflächen zugunsten von Fläche für die Landwirtschaft, 

- Darstellung eines Flächenanteils der bislang als Sondergebiet – Ferienhausgebiet 
dargestellten Fläche als Wohnbaufläche, 

- Anpassung der Darstellung der Sondergebietsfläche – Ferienhausgebiet unter 
Berücksichtigung des städtebaulichen Konzeptes, 

- Anpassung der Darstellung der Grünfläche zur Ortsrandeingrünung. 
 

4. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
am Planverfahren zu beteiligen.  

 
5. Die Nachbargemeinden sind gemäß § 2 Abs. 2 BauGB zu beteiligen. 

 
6. Die öffentliche Auslegung des Entwurfes der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Gemeinde Hohenkirchen auf die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die 
Dauer von 30 Tagen, ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
Zusätzlich ist der Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung und die nach § 
3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins Internet einzustellen. 

 
7. In der Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, dass nicht 

fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes 
nicht von Bedeutung ist. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass eine Vereinigung i. S. 
des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder 
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
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Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 11 
davon anwesend:   11 
Zustimmung:  11 
Ablehnung: 0 
Enthaltung: 0 
Befangenheit: 0 

 
 

 
 

9.8 Rückbau Schöpfwerk Wohlenberger Wiek: Grundsatzbeschluss 
(vorher TOP 9.7) BV/05/23/092 

 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen fasst den Grundsatzbeschluss zur 
Renaturierung der Schöpfwerkanlage an der Wohlenberger Wiek und zur Beantragung einer 
Zuwendung für das Vorhaben. 
Für das Vorhaben werden außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 
ca. 6.150,00 € beschlossen. 
  
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 11 
davon anwesend:   11 
Zustimmung:  11 
Ablehnung: 0 
Enthaltung: 0 
Befangenheit: 0 

 
 

 
 

9.9 Kommunale Wärmeplanung, hier: Beschluss einer 
außerplanmäßigen Ausgabe (vorher TOP 9.8) BV/05/23/049-1 

 
Herr Groß verlässt den Sitzungssaal. Es sind 10 von 11 Gemeindevertretern anwesend. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt die außerplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von 11.531,10 € für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung, 
unter der Voraussetzung der Einwerbung von Fördermitteln. Die Kosten werden vollständig 
durch Fördermittel gedeckt. 
   
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 11 
davon anwesend:   10 
Zustimmung:  10 
Ablehnung: 0 
Enthaltung: 0 
Befangenheit: 0 
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9.10 Wahl eines sachkundigen Einwohners / einer sachkundigen 
Einwohnerin in den Finanzausschuss der Gemeinde Hohenkirchen 
(vorher TOP 9.9) 

BV/05/23/086 

 
Der Beschluss wird zurückgestellt und soll im Januar erneut auf die Tagesordnung.  
 

 
 
 

 
 

9.11 Beschluss zur Annahme einer Spende (vorher TOP 9.10) BV/05/23/074 

 
Herr Groß betritt den Sitzungssaal. Es sind 11 von 11 Gemeindevertreter anwesend. 
  
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt, die Sachspende der 
Elektro Möller GmbH in Höhe von 1285,20 Euro für die Elektroinstallation beim 
Feuerwehrfest Beckerwitz anzunehmen.  
 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 11 
davon anwesend:   11 
Zustimmung:  11 
Ablehnung: 0 
Enthaltung: 0 
Befangenheit: 0 

 
 

 
 

9.12 Beschluss zur Annahme einer Spende (vorher TOP 9.11) BV/05/23/088 
 
Die anwesenden Gemeindevertreter verständigen sich darauf, die Spende abzulehnen. Die 
Wohnungsgesellschaft darf das Geld vielmehr zur Sanierung der Blöcke verwenden. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt, die Geldspende der 
Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH in Höhe von 200,00 Euro anzunehmen. 
Die Spende soll für ................... (Verwendungszweck) genutzt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 11 
davon anwesend:   11 
Zustimmung:  1 
Ablehnung: 8 
Enthaltung: 2 
Befangenheit: 0 

 
 

 
 

9.13 Mitteilung über die Klage zur Zweitwohnungssteuer in der 
Gemeinde Hohenkirchen (vorher TOP 9.12) MV/05/23/093 
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Der Bürgermeister informiert über den Sachverhalt. Die Mitteilungsvorlage wird durch die 
Gemeindevertreter zur Kenntnis genommen.  
 

 
 
 

 
 

10 Informationen und Anfragen der Gemeindevertreter  
 
Es werden keine Anfragen oder Anträge gestellt. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Vorsitz:  Schriftführung: 

 
   
Jan van Leeuwen  Lina Schwarz 

 
 
 


	Tagesordnung
	Protokoll

